
Wenn Datenschutz zur Groteske verkommt 
Erklärung der SVP-Kantonsratsfraktion vom 15. März 2010 

 

In einem Kanton, in dem – selbstverständlich auf Kosten der Steuerzahler – das 
Recht eines Geissbocks am eigenen Bild eingeklagt werden kann, während 
gleichzeitig die Privatsphäre des Bürgers und insbesondere diejenige von 
Bankkunden zunehmend mit Füssen getreten wird, vermag eigentlich kaum mehr 
etwas zu erstaunen. Doch vergangene Woche mussten wir erfahren, dass sich auf 
dem Gebiet des Datenschutzes jede Groteske noch übertreffen lässt: 

Da gibt es einen Goldschmied, der, nachdem er innert 13 Jahren siebenmal Opfer 
von Einbrüchen geworden ist, in und um seinen Laden herum Foto- und 
Videokameras installierte. Und prompt machten sich vor Kurzem erneute zwei 
jugendliche Ganoven mit Brecheisen an seiner Eingangstür zu schaffen. Dass es 
sich um junge Täter handelt, ist auf den Bildern klar zu erkennen. Nicht nur das: 
Zumindest von einem Täter konnte auch das Gesicht in tadelloser Qualität 
festgehalten, werden. Es würde sich vorzüglich zu Fahndungszwecken eignen. 

Der Mediensprecher unserer Kantonspolizei, die den Auftrag hat, das 
verfassungsmässig Recht auf Eigentum, zu schützen, versicherte ebenfalls vor einer 
Kamera – allerdings der eines TeleZüri-Journalisten – wie leid es ihm tue und wie 
sehr er Verständnis habe für die Frustration des Geschäftsinhabers, doch das 
Bildmaterial dürfe aus Gründen des Datenschutzes nicht verwendet werden. Die 
Bevölkerung könne nämlich nur bei schweren Delikten um Mithilfe ersucht werden. 
Als handelte es sich bei Einbruch und Diebstahl um Lappalien. 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sollten unsere Gesetze die Interessen von 
Straftätern tatsächlich in dermassen stossender Art und Weise über diejenigen der 
rechtschaffenen Bevölkerung stellen, und sollte sich auf dem Wege der Auslegung 
keine Abhilfe erreichen lassen, so sind diese Gesetze schleunigst zu ändern. Wir von 
der SVP sind allerdings nicht gewillt, zu warten, bis sich der Herr Justizdirektor und 
der Herr Sicherheitsdirektor dazu bequemen, Massnahmen in die Wege zu leiten, um 
dieser Schindluderei mit unserem Rechtsstaat ein Ende zu setzen. 

Der Schutz des Eigentums ist von derart eminenter Bedeutung, dass die Verfolgung 
und Bestrafung von Einbrechern, Dieben und Räubern keinen Aufschub erträgt. Wir 
von der SVP haben uns daher dazu entschlossen, das Filmmaterial, das uns vom 
erwähnten Goldschmied freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde, auf der 
Website www.schurken.ch zu veröffentlichen. 

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Telefonnummer 117 oder an jede 
Polizeidienststelle. 

http://www.schurken.ch/

